
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 7 - Interner Service 
 

Vorlage Nr. 050/12 
 
 

Betreff: 
 

Eingaben an den Rat der Stadt bzw. an den Haupt- und 
Finanzausschuss 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Haupt- und Finanzaus-
schuss 

31.01.2012 Berichterstattung
durch: 

Frau Dr. Kordfelder 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
01 Politische Gremien 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

Fehlanzeige 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 050/12 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Haupt- und Finanzausschuss kommt nach Prüfung der dieser Vorlage als An-
lagen beigefügten Anregungen bzw. Beschwerden im Sinne des § 24 Gemeinde-
ordnung NW zu folgendem Ergebnis: 
 
I. Zu Anlage 1: 
Verweisung des Stadtteilbeiratsantrags zur Beratung und Entscheidung an den 
Arbeitskreis Verkehr, der als Fachgremium für sämtliche Aufgaben, die die Si-
cherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Gebiet der Stadt Rheine betref-
fen, zuständig ist. 
 
II. Zu Anlage 2 
Eine weitergehende detaillierte Prüfung bzw. Bearbeitung der Anregung ist nicht 
erforderlich. 
 
 
Begründung: 
  
Gem. § 24 GO (Gemeindeordnung NW) hat jeder das Recht, sich einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden in Ange-
legenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. Die Erledigung dieser Anre-
gungen und Beschwerden kann der Rat einem Ausschuss übertragen. Der An-
tragsteller ist über die Stellungnahme zu den Anregungen und Beschwerden zu 
unterrichten. Die näheren Einzelheiten regelt gemäß § 24 Abs. 2 GO NW die 
Hauptsatzung. 
 
Im § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Rheine ist hierzu festgelegt, dass der 
Haupt- und Finanzausschuss für die Prüfung der Anregungen und Beschwerden 
im Sinne des § 24 GO zuständig ist. 
 
Das praktische Verfahren zur Gewährleistung dieses wichtigen demokratischen 
Beteiligungsrechtes hat in der Stadt Rheine seit jeher sehr effektiv und bürger-
nah funktioniert.  
 
Wie im Haupt- und Finanzausschuss am 28. Juni 2011 unter dem Tagesord-
nungspunkt „Anfragen und Anregungen“ erörtert und inzwischen in verschiede-
nen Presseveröffentlichungen dargestellt wurde, nutzt ein Bürger unserer Stadt 
das Instrument der Anregungen und Beschwerden seit längerem sehr intensiv. 
Insofern hat sich die Notwendigkeit ergeben, das Verfahren zur Prüfung und wei-
teren Bearbeitung der Anregungen und Beschwerden im Sinne des § 24 GO NW 
dieser Situation anzupassen.  
Zu diesem Zweck werden dem Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen des Ta-
gesordnungspunktes „Eingaben an den Rat der Stadt bzw. an den Haupt- und 
Finanzausschuss“ alle Anregungen und Beschwerden im Sinne des § 24 GO zur 
Erledigung vorgelegt. 
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Anlagen: 
 
1. Antrag des Stadtteilbeirates Gellendorf/Südesch zum Kreuzungsbereich 

Surenburgstr./Aloysiusstr. vom 04. Januar 2012 
2. Eingabe eines Bürgers von der Sacharowstraße zum Hochwasserschutz am 

Timmermanufer vom 04. Januar 2012 
 


